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Karate Assistenztrainer-Ausbildung 

2025 1. Halbjahr 
  
 

Veranstalter: Karate Verband Niedersachsen e. V. 
Ort: Präsenzveranstaltung:  Jugendherberge Verden 

Saumurplatz 2, 27283 Verden 
Zoom Meetings 
 

Zeit: Modul 1 Zoom Meeting:  Di 21. Januar 2025 18:30-20:00 Uhr 

 Modul 2 Präsenzveranstaltung:  Fr 24. Januar - So 26. Januar 2025 
      Anreise Fr 24. Januar bis 14:00 Uhr 
      Abreise So 26. Januar um 12:00 Uhr 

Modul 3 Zoom Meeting:  Mo 27. Januar 2025 18:00-19:30 Uhr 
Modul 4 Zoom Meeting:  Mi 29. Januar 2025 17:45-19:15 Uhr 

Modul 5 Zoom Meeting:  Do 07. Februar 2025 18:00-20:15 Uhr 
 
Die Ausbildung wird in 5 Modulen angeboten und umfasst gemäß den 
Ausbildungsrichtlinien des LSB 32 Lerneinheiten in Theorie und Praxis. 
 

Lehrgangsleitung: Ulrike Maaß, 6. Dan , A-Trainerin  
 

Teilnehmer: Karateka 14-17 Jahre und mindestens ab 6.Kyu 

Anmeldung: Bis zum 20.12.2024 per E-Mail an ulrike.maass@t-online.de mit den fol-

genden Daten der Teilnehmer:  

 Vorname, Name, Alter, DKV-Nr., Vereinsname, Allergien, T-Shirt 

Größe.  

 Außerdem bitte an das Email anhängen die ausgefüllten Dokumente „Ein-

verständniserklärung bei Minderjährigen …“ und „Betreuungsauftrag ge-

mäß Jugendschutzgesetz …“ 

Die Teilnehmer können nur durch ihren Verein und Bestätigung der Erzie-
hungsberechtigten angemeldet werden.  
Die Teilnehmerkapazität ist begrenzt (max. 20 Personen), eine schnellst-
mögliche Anmeldung daher sinnvoll. 

Pro Verein werden in einem ersten Schritt nur zwei Jugendlicher auf die 
Teilnehmerliste gesetzt. Darüber hinaus gehende Anmeldungen werden in 
einer Warteliste erfasst. Sollten nach Anmeldeschluss am 20.12.2024 
noch Plätze frei sein, werden Anmeldungen von der Warteliste auf die 

Teilnehmerliste gesetzt. 
  

     Lehrgangsgebühren: 60,00 EUR 

Nach der bestätigten Anmeldung erfolgt eine Zahlungsaufforderung mit 
der Gesamtsumme Lehrgangsgebühr + Unterbringung (s.u.) = 160,00 

EUR, dem Konto und dem Zahlungsziel. 
 

                     Prüfung: In Form einer Lehrprobe innerhalb des Moduls 2. 
 
 
                 Mitbringen:  Karate Gi, Schreibzeug, wetterfeste Kleidung für den Weg zwischen Ju-

gendherberge und Sporthalle. 

 
Haftung: Der Veranstalter lehnt eine Haftung für Schadensfälle aller Art ab. 

Sonstiges: Für das Modul 2 (Präsenzveranstaltung) erfolgt die Unterbringung im 

Mehrbettzimmer sowie Verpflegung in der Jugendherberge Verden. 
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Preis je Person inkl. Halbpension 100,00 EUR (am Samstag gibt es 

leichte Verpflegung in der Sporthalle). 

 Hinweis: Eine Übernachtung in der Jugendherberge ist grundsätzlich 

 erforderlich!  

 

 Die Kosten für die Unterbringung sind gemeinsam mit den Kosten für die 

Ausbildung auf das Konto des KVN zu überweisen: 

 

 Karate Verband Niedersachsen e.V. 

Deutsche Bank AG, Hildesheim 

IBAN:  DE09259700240090403700 

BIC:  DEUTDEDB259 

 

 Zu Beginn des Lehrgangs ist der gültige DKV-Pass vorzulegen. 

  

Rücktritt / Stornierung / Absage des Lehrgangs 

Bis zum Meldeschluss kann die Anmeldung kostenlos storniert werden. 

Ab 30 Kalendertagen vor Beginn der Ausbildung werden bei Stornierung 30% der Teilnahmegebühr berechnet. 

Ab 20 Kalendertagen vor Beginn der Ausbildung werden bei Stornierung 50% der Teilnahmegebühr berechnet. 

Ab 10 Kalendertagen vor Beginn der Ausbildung werden bei Stornierung 75% der Teilnahmegebühr berechnet. 

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, eine*n geeignete*n Ersatzteilnehmer*in zu benennen. Sofern diese*r den 

Platz des/der anderen einnimmt, fallen keine Stornogebühren an. 

Der KVN behält sich vor, den Lehrgang abzusagen, wenn dies aufgrund des Nichterreichens der Mindestteilnehmer-

zahl oder anderen nicht unmittelbar vom KVN zu vertretenden Gründen sachlich gerechtfertigt ist. Zu einem Ersatz 

von Reise- und Übernachtungskosten, Arbeitsausfall oder anderen Schäden ist der KVN in diesen Fällen nicht ver-

pflichtet und in anderen Fällen nur dann, sofern ein grobes Verschulden vorliegt.  

 

Datenschutz 

Mit der Anmeldung willigen die Teilnehmer*innen bzw. deren Erziehungsberechtigten ein, dass die aufgeführten 

personenbezogenen Daten vom KVN zum Zweck der Information an die jeweiligen KVN-Referenten, an den LSB 

und den DOSB weitergegeben werden dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen wider-

rufen werden. Der Karate Verband Niedersachsen e. V. schützt die gespeicherten personenbezogenen Daten nach 

den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Die Einwilligung umfasst auch Interviews und Fotos mit den Teilneh-

mern, zur Veröffentlichung in den digitalen Medien des KVN und in Printmedien. Mit der Anmeldung/Reservierung 

bestätigen die Teilnehmer*innen die obigen Angaben und akzeptieren diese ausdrücklich. 

 

Viele Grüße 

Ulrike Maaß 

Referentin KVN 

ulrike.maass@t-online.de 

0170-7761091 
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